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Einleitung - Aufgabenstellung

Festlegung grundlegender Ziele zur Radverkehrsführung

Definition Radverkehrsnetz mit Haupt- und Nebenverbindungen

In der ersten Stufe wird das zwischengemeindliche 

Radverkehrsnetz „von Ortstafel zu Ortstafel“ analysiert: 

Netzdefinition, Mängelanalyse und erste Maßnahmenideen

Bewertungsgrundlage sind die ERA 2010, aktuelle Bestimmungen 

der StVO sowie der aktuelle Stand der fachlichen Diskussion 

(derzeit sehr dynamisch)

Dient als Grundlage für Förderanträge
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Grundlagen – Netzkategorien Stufen 1
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Grundlagen – Radverkehrsführung Strecke

Grundsätzliche Anforderungen an ein lückenloses und sicheres 

Radverkehrsnetz sind

• Durchgängige Strecken ohne Lücken oder Netzunterbrechungen

• Direkte Verbindungen zwischen Quellen und Zielen

• Hohes Maß an verkehrlicher Sicherheit

• Routen in attraktivem Umfeld (soz. Sicherheit)

• Hoher Fahrkomfort
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Grundsätzliche Führungsformen - Strecken

Mischverkehr mit Kfz auf der Fahrbahn

• Radverkehr muss die Fahrbahn nutzen

• Regelfall für Radverkehr innerorts

• Kinder bis 8 Jahre müssen, Kinder zwischen 8 

und 10 Jahren dürfen auf dem Gehweg fahren

Gehweg - Radfahrer frei 

• Wahl zwischen Gehweg und Fahrbahn

• Radfahrer muss besondere Rücksicht auf 

Fußgänger nehmen (Schrittgeschwindigkeit)

„Andere Radwege“

• Wahl zwischen Radweg und Fahrbahn
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Schutzstreifen

• Radverkehr muss die Fahrbahn nutzen

• Kann auch mit „Gehweg – Radfahrer frei“ 

kombiniert werden

• Parken gem. StVO nicht erlaubt

Radfahrstreifen (Z 237)

• Radverkehr muss den Radfahrstreifen auf 

der Fahrbahn nutzen

Radwege (Z 240/241)

• Radverkehr muss den Radweg nutzen, darf 

nicht auf der Fahrbahn fahren

Grundsätzliche Führungsformen - Strecken
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Grundsätzliche Führungsformen - Fahrradstraßen

Fahrradstraßen

• Beschilderungs- und Markierungsstandards 

zusammen mit Landkreis Osnabrück einheitlich 

festlegen (Wiedererkennungswert)

• Fahrgasse für Radverkehr: 4 – 5 m

• Sicherheitsraum zum ruhenden Verkehr: 0,75 m 

(0,5 m)

• Ruhenden Verkehr reduzieren

• Deutliche Erkennbarkeit am Beginn 

(Torsituationen)

• Deutliche Erkennbarkeit durch Markierungen 

und Piktogramme im gesamten Verlauf 

• Bevorrechtigung gegenüber einmündenden 

Nebenstraßen

• Vor Umsetzung breite Öffentlichkeitsarbeit 

erforderlich
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Grundsätzliche Führungsformen - Piktogrammspuren

Verdeutlichung des Mischverkehrs 

auf Hauptverkehrsstraßen

• Bessere Akzeptanz und geringere 

Überholvorgänge mit Unterschreitung des 

Mindestabstands

• Keine allgemeingültigen Standards in 

Regelwerken

• Studie der Uni Wuppertal und TU Dresden

Beispiel Osnabrück, Große Schulstraße (Foto: IPW)
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Standards für den Radverkehr

Radverkehrsanlagen an Hauptverbindungen

• Mindestbreiten = Empfehlungen der ERA 2010

• Schutzstreifen davon abweichend Mindestbreite: 1,50 m 

Kernfahrbahnbreite: 5,0 m

• Radfahrstreifen davon abweichend Regelmaß: 2,0 m (inkl. 

Markierung)

• Gemeinsame Geh- und Radwege Außerorts: Regelmaß 3,0 m

• Bei der Führung abseits der Hauptverkehrsstraßen: Fahrradstraßen

prüfen. Durch entsprechende Beschilderung und Markierungen sollte 

die Führung kenntlich gemacht werden. Dabei ist ein einheitliches 

Design mit dem Landkreis Osnabrück abzustimmen, damit ein 

Wiedererkennungswert erreicht wird

• Auf Hauptverkehrsstraßen im Mischverkehr Piktogrammspuren
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Standards für den Radverkehr

Radverkehrsanlagen an Nebenverbindungen

• Mindestbreiten = geltende Empfehlungen der ERA 2010

• Schutzstreifen ebenfalls Mindestbreite von 1,50 m mit 

Kernfahrbahnbreite 5,0 m

• Radfahrstreifen: Regelmaß von 2,0 m (inkl. Markierung)

• Auf Hauptverkehrsstraßen im Mischverkehr Piktogrammspuren

• Bei schwächer belasteten Straßen grundsätzlich Führung im 

Mischverkehr auf der Fahrbahn
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Standards für den Radverkehr

Weitere Ziele bzw. Standards für:

• Radverkehrsführung an LSA-geregelten Knotenpunkten gemäß ERA

• Radverkehrsführung an vorfahrtsgeregelten Knotenpunkten gemäß ERA

• Radverkehrsführung an Kreisverkehren gemäß ERA

• Fahrradabstellanlagen gemäß Empfehlungen FGSV

• Umlaufsperren – direkte, hindernisfreie Führung auch für Lastenräder 

und Fahrradanhänger

• Radwege im Bereich von Grundstückszufahrten aufgepflastert

• Kommunikation, Information, Service und Dienstleistungen
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Wunschliniennetz - Definition
Wunschliniennetz = grundlegenden Verbindungen zwischen 

wichtigen Quell- und Zielorten (Luftlinie)

Folgende relevanten Fahrradziele werden in der Samtgemeinde 

Bersenbrück in der Stufe 1 definiert

• Stadt Bersenbrück

• Siedlungsschwerpunkte innerhalb der Samtgemeinde:

• Ankum, Alfhausen, Rieste, Gehrde, Kettenkamp und Eggermühlen

• Siedlungsschwerpunkte in den Nachbargemeinden:

• Nortrup, Badbergen, Neuenkirchen, Malgarten, Hesepe, Ueffeln, 

Merzen und Bippen

• Alfsee (touristische Bedeutung)

• Niedersachsenpark (Arbeitsplatzschwerpunkt)
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Wunschliniennetz – grafische Darstellung
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Radverkehrsnetz – Haupt- und Nebenrouten
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Touristische Routen
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Mängelanalyse - Unfallanalyse

Insgesamt 151 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung im Zeitraum 2016 –

2020

102 (68 %) innerorts und 49 (32 %) außerorts

Zeitliche Verteilung:



22120313.01.2022 18

Unfallanalyse – Räumliche Verteilung

Räumliche Verteilung der Unfälle deckt sich mit der Raumstruktur / 

Einwohnerzahlen

42 %

30 %
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Unfallanalyse - Unfalltypen

Häufigste Unfallursachen mit jeweils knapp 10 %: Nichtbeachten der 

Vorfahrt, Alkoholeinfluss und Fehler beim Einfahren in den fließenden 

Verkehr

Insgesamt lassen sich keine eindeutigen Handlungsfelder ableiten
 Bei Betrachtung der innerörtlichen Verbindungen Fokus auf die Einbiegen / 

Kreuzen Unfälle

Abbiegeunfälle:

15 %

Fahrunfälle: 15 %Längsverkehr: 15 %

Fahrunfälle: 27 %

Längsverkehr: 27 %

Einbiegen / Kreuzen

45 % Einbiegen / Kreuzen

33 %
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Mängel im Bereich der klassifizierten Straßen
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Maßnahmenübersicht
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Maßnahmenideen Beispiel
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Zusammenfassung

Das vorliegende Radverkehrsnetz bildet die Grundlage für die 

weiteren Bearbeitungsschritte und Maßnahmenuntersuchungen

Dabei sind die grundsätzlichen Ziele (Standards) zu beachten 

bzw. weiter auszuarbeiten (z.B. Fahrradstraßen)

In der Mängelanalyse hat sich gezeigt, dass bei bestehenden 

Radwegen außerorts vor allem die Breiten der Radwege nicht 

mehr den heutigen Anforderungen entsprechen

Für die Gemeindestraßen gibt es zahlreiche Ideen zur 

Optimierung für den Radverkehr. Diese sind im Einzelnen 

tiefergehend zu untersuchen

Die Fortführung im Innerortsbereich erfolgt auf Ebene der 

einzelnen Mitgliedgemeinden
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.-Geogr. Jens Westerheider


